
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Auf vier Pfoten (Kollektivgesellschaft) 
 
 
Ihr Hund wird von uns liebevoll, respektvoll, seinem Charakter entsprechend und artgerecht behandelt. 
Die Spaziergänge dauern bis zu 4 Stunden und beinhalten täglich Abwechslung. 
Es wird gespielt, geschmust und natürlich legen wir grossen Wert auf Disziplin. 
Nach den Spaziergängen kümmern wir uns um die Fütterung, danach ist ausruhen angesagt, weil 
Entspannung bei Hunden sehr wichtig ist. 

 
 

• Bei einem Unfall oder auffälligem Verhalten während der Betreuung ist Auf vier Pfoten berechtigt, 
sofort auf Kosten des jeweiligen Hundebesitzers und ohne vorherige Rücksprache einen Tierarzt 
aufzusuchen. 

• Auf vier Pfoten haftet nicht für Schäden irgendwelcher Art bei Verletzungen oder Tod eines 
Hundes während der Betreuung oder im Training. 

• Gebuchte Betreuungen oder Trainings müssen mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden, 
ansonsten der volle Preis für die Dienstleistung geschuldet ist. 

• Ferienbetreuungsabsagen müssen sieben Tage davor erfolgen, ansonsten der volle Betrag für 
die Dienstleistung geschuldet ist.  

• Auf vier Pfoten ist jederzeit berechtigt, die Betreuung per sofort zu beenden. 
 
 

Vor Betreuungsbeginn 
Bevor wir einen neuen Hund ins Tagesrudel integrieren, wird ein Probespaziergang mit Hundebesitzer 
und Hund gemacht. Somit bekommen wir die Gelegenheit, zu sehen, wie der Grundgehorsam, das - 
Verhalten zu anderen Hunden, Joggern, Kindern, Fahrradfahrern usw. ist, und wie er mit unserem schon 
bestehenden Rudel harmoniert. 
Vor Betreuungsbeginn ist eine Kopie des Impfausweises mitzubringen. Die Hunde müssen gechipt und 
geimpft sein. 
Hunde, welche ein auffälliges Verhalten aufzeigen, können abgelehnt werden.  
Hunde mit Zwingerhusten, Flöhen oder Milben können wegen Ansteckungsgefahr nicht betreut werden.  
 
 
Versicherungen 
Jeder von uns betreute Hund muss durch eine Privathaftpflicht, welche allen anwendbaren bundes- und 
kantonalrechtlichen Vorschriften entspricht, versichert sein. Bspw. müssen im Kt. Zürich Hundehalter 
über eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens einer Million Franken 
verfügen. 
Der Hundebesitzer haftet alleine für alle verursachten Schäden seines Hundes während der 
Betreuungszeit oder Trainings. Jegliche Haftung von Auf vier Pfoten und seinen Mitarbeitern ist soweit 
gesetzlich zulässig wegbedungen. 
Auf vier Pfoten verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung. 
 
Der Hundebesitzer bestätigt, Auf vier Pfoten über alles Wissenswertes betreffend den Hund aufgeklärt 
zu haben (bspw. Allergien, Jagdverhalten, etc.). Spezielles Futter und Medikamente sind gegebenenfalls 
übergeben worden. 
 
Der Hundebesitzer verpflichtet sich, für die erbrachten Dienstleistungen jeweils die auf der Website 
https://aufvierpfoten.ch publizierten Preise zu bezahlen. 
 
Name des Hundes: 
 
Name des Hundebesitzers:  
 
hat die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Auf vier Pfoten gelesen und akzeptiert diese. 
 
Diese AGB gelesen, verstanden und akzeptiert. 
 
Datum: 
 
Unterschrift: 

https://aufvierpfoten.ch/

